
Es werden folgende Materialien angenommen:
• Betonaufbruch sortenrein
• Bauschutt recycelbar
• Bauschutt nicht recycelbar
• Baustoffe auf Gipsbasis
• teerfreier Asphalt

Klassifizierung bei der Annahme:

Betonaufbruch sortenrein (AVV 170101)
Zuschlag für Überlängen und erhöhte Feinanteile: 
• Bei einer Kantenlänge > 0,80 m verdoppelt sich der Grundpreis.
• Bei Stahlbeton verdoppelt sich der Grundpreis.
• Bei Stahlbeton > 0,80 m Kantenlänge verdreifacht sich der Grundpreis.
• Bei Kantenlängen > 1,50 m erfolgt ein separates Angebot.
• Bei einem Feinanteil > 10% bis < 25% wird ein Zuschlag von 50% des 

Grundpreis fällig.
• Bei einem Feinanteil > 25% bis < 50% wird ein Zuschlag von 75% des 

Grundpreis fällig.
• Armierung muss bündig abgetrennt sein

Ihr kommunaler Partner

Annahmebedingungen für 
Bauschutt



Bauschutt recycelbar  
• Beton (AVV 170101)
• Ziegel  (AVV 170102)     
• Fliesen und Keramik (AVV170103)
• Natursteine (AVV 170107/ 170504)
• Rasengittersteine (AVV 170107)   
• Mauerwerk (AVV 170107)
• Kalksandsteine (AVV 170107)

Zuschlag für Überlängen und erhöhte Feinanteile: 
• Bei einer Kantenlänge > 0,80 m verdoppelt sich der Grundpreis.
• Bei Stahlbeton verdoppelt sich der Grundpreis.
• Bei Stahlbeton > 0,80 m Kantenlänge verdreifacht sich der Grundpreis.
• Bei Kantenlängen > 1,50 m erfolgt ein separates Angebot.
• Bei einem Feinanteil > 10% bis < 25% wird ein Zuschlag von 50% des 

Grundpreis fällig.
• Bei einem Feinanteil > 25% bis < 50% wird ein Zuschlag von 75% des 

Grundpreis fällig.

Bauschutt NICHT recycelbar  
• Bims (AVV 170802)
• Gasbeton  (AVV 170802)    
• Leichbaustoffe (AVV 170802)  
• Gipshaltiger Bauschutt (AVV 170802) 

Gipskartonplatten*
• Gipskartonplatten (AVV170802)

Teerfreier Asphalt*
• Teerfreier Asphalt (AVV 170302)



Durch unser Annahmepersonal findet in jedem Fall eine Inaugen-
scheinnahme des angelieferten Materials statt. Sollte nach dem Entla-
den erkennbar werden, dass unerwünschte Stoffe in der Anlieferung 
enthalten sind, muss der Anlieferer die Mehrkosten für die fachge-
rechte Entsorgung übernehmen oder die umgehende Rücknahme des 
Bauschutts gewährleisten. 

Nicht enthalten sein dürfen:
• alle Formen von Verunreinigungen 
Beispiele: Restmüll, Folien, Glaswolle, Heraklith, Holz, Tapeten, Papier, 
Styropor, Kunststoffe, Strohmatten, teerhaltige Rückstände von Straßenbe-
lägen oder Anstrichen, Kaminabbruch, Organik, gefährliche Substanzen,...


